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Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die bis zum 01.01.2012 das 16. Lebensjahr vollendet haben und zu diesem Termin im Bereich der Pfarrgemeinde ihren Hauptwohnsitz haben – Ausnahmen sind möglich laut Wahlordnung Pkt.1.1).

Die Ermittlung von Kandidaten (ausgenommen Urwahl) ist bis 31.01.2012 abzuschließen (WO 7.4)

	Mitglieder von Amts wegen sind folgende Personen (sind deshalb nicht zu wählen):

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	
	     

	     
	     


ZUR WAHLVORBEREITUNG WURDE EIN WAHLVORSTAND BESTELLT.

Der Wahlvorstand ist für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahl (gem. WO 4) zuständig.

Er setzt sich zusammen aus:

	Name
	Beruf
	Anschrift

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Für den Pfarrgemeinderat:

	     
	     
	     

	Datum:
	Gf. Vorsitzende/r
	Pfarrer:
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